Vereinssatzung
Nachbarschaftsverein Eberstadt-Süd e.V.
(geänderte Fassung vom 6.11.2003 )

1.       Name und Sitz des Vereins             
          Der Verein führt den Namen „Nachbarschaftsverein Eberstadt-Süd e.V.“ und hat seinen        

          Sitz in 64297 Darmstadt. 

2.       Zweck und Verwirklichung
2.1.     Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur,

          Jugend- und Altenhilfe. Der Satzungszweck soll verwirklicht werden insbesondere   

          durch:

- Mitwirkung bei der Projektierung und Ausführung jugendgerechter Einrichtungen 

   und anderer Gemeinschaftseinrichtungen im Wohngebiet;

- Mitwirkung bei der offenen Kinderarbeit in dem zu errichtenden Kinderhaus in

  Eberstadt-Süd;

- sportliche und kulturelle Veranstaltungen; 

- Ausstellungen.

2.2.      Zur Verwirklichung des Satzungszweckes können einzelne Arbeitsgruppen gebildet 

           werden.

2.3.1.  Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig und neutral.

2.3.2.   Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne

           des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.3.3.   Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

           Zwecke.

2.3.4.   Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

           Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

2.3.5.   Es darf  keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft  fremd sind

           oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

3.        Mitgliedschaft

3.1.    Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

3.2.    Es können natürliche und juristische Personen Mitglieder werden. Die Mitgliedschaft

          wird schriftlich beim Vorstand beantragt. Über den Antrag  entscheidet der Vorstand

          mit einfacher Stimmenmehrheit. Alle Mitglieder verpflichten sich, die Ziele des 

          Vereins zu unterstützen. Sie sind dabei, solange sie als Vereinsmitglieder auftreten, an           

          die Mehrheitsbeschlüsse gebunden. Jede volljährige natürliche und jede juristische         

          Person hat eine Stimme.

3.3.     Über die Festsetzung einer Aufnahmegebühr und eines Mitgliedsbeitrages entscheidet

          die Mitgliederversammlung (MV).

3.4.     Die Mitgliedschaft endet durch

-  Tod

-  schriftlichen Austritt, der zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand

   zu erklären ist          

-  Ausschluss bei Zahlungsverzug nach dem 30.9. des Geschäftsjahres

-  Ausschluss bei vereinsschädigendem Verhalten.
            Der Ausschluss wird nach vorheriger Anhörung durch den Vorstand ausgesprochen.

            Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied  zuzustellen. Wird 

            innerhalb von 14 Tagen Einspruch erhoben, entscheidet darüber  die nächste MV.

4.        Organe des Vereins
           Organe des Vereins sind:

1.  die Mitgliederversammlung

2.  der Vorstand

3.  das Kinder- und Jugendparlament

4.  die Vereinsjugendgruppe

4.1.      Die Mitgliederversammlung  

4.1.1.   Aufgaben:

           Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.

           Der Ablauf der MV wird durch eine Geschäftsordnung geregelt.

           Der Jahresbericht wird möglichst im ersten Quartal des neuen Kalenderjahres gegeben.

           Die Versammlung wird unter Einhaltung einer Frist von mind. 2 Wochen schriftlich

           unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand

           fest.

           Für die Zwecke des Vereins kann die MV Arbeitsgruppen einrichten. Dabei sollen die

           besonderen Bedürfnisse unserer  ausländischen Mitbürger berücksichtigt werden.  

           Zur Zeit bestehen folgende Arbeitsgruppen:

-  Redaktionsgruppe der Stadtteilzeitung

-  Arbeitsgruppe Schule
-  Wohnen und Umfeld
-  Kunst, Sport und Kultur
-  Seniorengruppe
           Die Mitgliederversammlung legt im Rahmen der Satzung die von den jeweiligen

           Arbeitsgruppen zu erarbeitenden Ziele fest.

4.1.2.  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1.  Die MV beschließt über:

-  die Genehmigung der Jahresrechnung

-  die Entlastung des Vorstandes
-  die Neuwahl des Vorstandes
-  die Wahl von 2 Kassenprüfern für die Dauer von 2 Jahren. Die Kassenprüfer
haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen.

Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenprüfung haben sie der MV

Bericht zu erstatten.

-  Satzungsänderungen

-  Anträge des Vorstandes und der Mitglieder (4.3.1.)
-  die Auflösung des Vereins      
  2. Die MV ist beschlussfähig, wenn mind. 10 % der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sind. Bleibt die einberufene MV beschlussunfähig, so ist eine neue einzube-

berufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig        

ist. Bei der Einberufung der neuen MV ist darauf hinzuweisen, dass die nächste Ver-

sammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig

sein wird.

3. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit.

4. Bei Beschlüssen über die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins ist

    eine Stimmenmehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich.

5.  Über die Verhandlungen und die Beschlüsse der MV ist ein Protokoll anzufertigen,    

     das von dem die Versammlung leitenden Vorsitzenden und dem Schriftführer zu    

     unterzeichnen ist.

4.1.3.   Anträge

           Anträge an die MV aus der Reihe der Mitglieder sind mindestens 5 Tage vor Zusam-

           mentritt der ordentlichen  MV dem Vorstand schriftlich mit kurzer Begründung ein-

           zureichen.

           Über Anträge zur Satzungsänderung kann die MV nur beschließen, wenn die 

           Satzungsänderung in der Einladung fristgerecht angekündigt wurde.(Ziffer 4.1.1.)

4.1.4.  Außerordentliche Mitgliederversammlung

          Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Auf

          schriftliches Verlangen von mindestens einem Zehntel aller Mitglieder muss der Vor-

          stand unter Angabe der vorgeschlagenen Tagesordnung eine MV einberufen. Für

          die außerordentliche MV gelten die Bestimmungen der ordentlichen MV.

4.2.    Vorstand      

Der Gesamtvorstand besteht aus:

-  der / dem Vorsitzenden

-  deren / dessen Stellvertreter/In

-  dem  Kinder- und Jugendausschuss (Vorsitzender der Vereinsjugendgruppe sowie

    2 gewählte Vertreter des Kinder- und Jugendparlaments)

-  der / dem Schriftführer/In

-  der / dem Rechner/In

-  sowie bis zu 6 gewählten Vertretern der Arbeitsgruppen (außer Kinder- und 

   Jugendparlament)

Der Vorstand wird für 2 Jahre gewählt. Der amtierende Vorstand führt die Geschäfte

bis zur Neuwahl weiter.

Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 2  BGB sind die / der Vorsitzende und sein/e Stell-

vertreter/In. Sie führen die laufenden Geschäfte des Vereins (geschäftsführender Vor-

stand). Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein nicht mit mehr als 

1000 EURO belasten, ist sowohl  die / der Vorsitzende als auch sein /e Stellvertreter/In

bevollmächtigt. Die Vollmacht des / der Stellvertreter/In gilt im Innenverhältnis jedoch

nur für den Fall  der Verhinderung des / der Vorsitzenden.

Für den Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein mit mehr als 1000 EURO be-

lasten und für Dienstverträge braucht der geschäftsführende Vorstand die Zustimmung

des Gesamtvorstandes.

Jede/r  der beiden Vorsitzenden ist alleine berechtigt, den Verein gerichtlich oder 

außergerichtlich zu vertreten;  die Vertretungsmacht der / des Stellvertreter/In  wird

jedoch im Innenverhältnis dahingehend beschränkt, dass sie / er den Verein nur bei

Verhinderung des /der Vorsitzenden vertreten darf.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Er ist beschluss-

fähig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. Über die Beschlussfassung ist ein

Protokoll anzufertigen.

4.3.    Kinder- und Jugendparlament

         Das Kinder- und  Jugendparlament ist eine Veranstaltung des Vereins für alle Minder-

         jährigen des Stadtteils Eberstadt-Süd. Es dient dem Zweck, die Wünsche der Kinder und

         Jugendlichen, die nicht Mitglieder im Verein sein müssen, zu erfassen. Kinder und 

         Jugendliche wählen aus vom Vorstand vorgeschlagenen mindestens 18-jährigen

         Vereinsmitgliedern für jeweils 2 Jahre 2 Vertreter/Innen in den Vorstand des Vereins.

         Allen Minderjährigen des Stadtteils ist die Gelegenheit gegeben, sich regelmäßig an 

         diese beiden gewählten Vertreter/Innen sowie an den / die Vorsitzende /n der Vereins-

         jugendgruppe zu wenden.

         Die Ausführung des Kinder- und Jugendparlamentes, Sprechstunden etc. der Vertreter

         sind in einer Geschäftsordnung geregelt.

4.4.    Vereinsjugendgruppe

         Die Vereinsjugendgruppe ist eine eigenständige Vereinigung von jungen Vereins-

         mitgliedern bis zum 27. Lebensjahr. Die Vereinsjugendgruppe arbeitet nach einer

         Geschäftsordnung, in der u.a. geregelt ist, dass die Vereinsjugendgruppe entsprechend

         den Förderbestimmungen für die Jugendarbeit eine eigene Kasse führt. Diese Kasse ist

         Bestandteil der Jahresrechnung des Nachbarschaftsvereins. Der Verein stellt für die 

         Jugendarbeit nach Antrag an den Vereinsvorstand und Beschluss durch diesen Mittel 

         zur Verfügung. Mitgliedsbeiträge, die von Mitgliedern der Jugendgruppe erbracht 

         werden, stehen nach Abzug allgemeiner Kosten (z.B. Versicherungen) ebenfalls zur

         Verfügung. Weitere Mittel werden nach Anerkennung der Förderwürdigkeit aus öffent-

         lichen Kassen beantragt.

         Die Vereinsjugendgruppe ist mitverantwortlich bei der Veranstaltung  „Kinder- und

         Jugendparlament“.

5.
Auflösung des Vereins
5.1.
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer satzungsgemäß einberufenen MV unter

Einhaltung der Regeln der Ziffer 4.1.2. beschlossen werden.

5.2.       Für den Fall der Auflösung des Vereins werden die / der Vorsitzende, die / der Schrift-

führer/In und die / der Rechner zu Liquidatoren ernannt. Zur Beschlussfassung der 

Liquidatoren ist Einstimmigkeit erforderlich. Rechte und Pflichten der Liquidatoren

bestimmen sich im übrigen nach den Vorschriften des BGB über  die Liquidatoren

 (§§  47 ff. BGB).

5.3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögens des Vereins an die Stadt Darmstadt der „Jugendförderung“ für die ausschließliche Verwendung der Kinder und Jugendlichen in Eberstadt-Süd zu.

Durch die MV kann eine Projektbindung ausgesprochen werden.


Darmstadt, den  6.11.2003

.............................




        .............................................

Dieter Gimbel





       Ursula Gottwein 

(Vorsitzender des NVE)     




          (stellvertretende Vorsitzende des NVE)
